
FÖRDERSTIFTUNG
des Augsburger Hospiz- und
Palliativversorgung e.V.  

in Kooperation mit

JEDER MENSCH IST

UNVERGLEICHLICH.
EINZIGARTIG.
LEBENSWÜRDIG.
DAS NENNEN WIR  
SEINE WÜRDE.
(Leitbild des AHPV, 2024)	

GLEICHZEITIG  
SPENDEN UND STIFTEN: 
Mit Ihrer Zuwendung ab 500€ an die AHPV-Förder-
stiftung sind Sie gleichzeitig Spender und Stifter. 
 
Einfach im Verwendungszweck „Zuwendung AHPV 
Förderstiftung + Ihre Anschrift“ angeben.  
Der Überweisungsbetrag wird automatisch aufgeteilt:  
80 % verbleiben im Stiltungsvermögen und 20 % 
dienen als Spende der zeitnahen Zweckverwirkli-
chung.
 
Sie erhalten zwei Zuwendungsbescheinigungen.

HELFEN SIE MIT IHRER SPENDE ODER ZUWENDUNG

Gerne können Sie das mit einer:
• 	 Einzelspende per Überweisung
• 	 Regelmäßigen Spende per Dauerauftrag
• 	 Namensstiftung zu Gunsten der AHPV-Förderstiftung im HAUS 		
	 DER STIFTER Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg.

PER ÜBERWEISUNG HELFEN:
IBAN DE03 7205 0000 0000 0781 21
BIC AUGSDE77
Als Verwendungszweck geben Sie bitte an:  
„Förderstiftung AHPV e.V.“ sowie Ihre Postleitzahl und Straße 
zur Ausstellung der Zuwendungsbescheinigung.

ONLINE SPENDEN:
Sie können uns auch gerne  
online unterstützen unter:
haus-der-stifter-augsburg.de/
oder per QR-Code

Hinweis zur Datenverarbeitung:  
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Stiftungstreuhänderin zum Zwecke der 
Erstellung von Zuwendungsbestätigungen, der Buchführung und der Einhaltung der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 
lit.b) und c) DSGVO. Mit Ihrer Spende/Zuwendung willigen Sie ein, dass Ihre Daten  
(Name, Adresse, Spendenbetrag) an den Gründungsstifter weitergegeben werden 
können, um eine Danksagung an Sie zu ermöglichen.

GUTE GRÜNDE FÜRS WEITERGEBEN 
•	 Sie setzen ein persönliches Zeichen – für sich, Ihre Familie  
	 und die Gesellschaft. 
•	 Sie bleiben anonym oder stiften öffentlich – ganz wie Sie es 	
	 wünschen. 
•	 Sie können etwas von dem weitergeben, was Ihnen das Leben 	
	 bisher geschenkt hat. 
•	 Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung in der 
	 Region Augsburg. 
•	 Ihre Zuwendungen an die Förderstiftung können Sie 
	 steuerlich geltend machen. 

PERSÖNLICHE BERATUNG
Stadtsparkasse Augsburg,  
Halderstraße 1-5
Susanne Stippler, 
Tel. 0821 32 55-20 50, 
susanne.stippler@sska.de
Weitere Informationen unter:  
haus-der-stifter-augsburg.de

VERWALTUNG UND ORGANISATION
Die Förderstiftung des Augsburger Hospiz- und Palliativ- 
versorgung e.V. wird als Unterstiftung in Form einer Zustiftung  
in der unselbstständigen Stiftung „HAUS DER STIFTER - Stifter- 
gemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg“ von der DT Deutsche 
Stiftungstreuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet. 

KONTAKT ZU UNS
Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung e.V. [AHPV],  
Stadtberger Straße 21, 86157 Augsburg
Telefon	0821 455 550 0 
Fax 	 0821 455 550 20 
E-Mail 	info@ahpv.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAS WÄRE UNSER AUGSBURG
OHNE SEINE MITMENSCHLICHKEIT?
 
Als wir 2017 diese Förderstiftung gründeten,  
wussten wir nur eins: Dass wir deutlich mehr  
Geld brauchen werden für unser Thema, 
das in der Öffentlichkeit gerne verschwiegen 
und verdrängt wird: 

Dass wir Leben mit und Sterben an  
einer schweren Krankheit daheim möglich machen wollen. 

Wir setzen uns für Menschen ein, deren Lebenszeit zu Ende geht, 
die hohe körperliche, vor allem aber auch seelische Not haben und 
die schlicht und einfach unsere Hilfe brauchen – als Pflegende und 
Ärzt:innen, als Sozialarbeiter:innen und Seelsorgende, aber auch 
von uns als sorgende Stadtgesellschaft.

Was damals wie heute kaum wahrgenommen wird ist, dass hinter 
dieser unmittelbaren Unterstützung oft eine aufwändige Abstim-
mung untereinander notwendig ist. Wir nennen dies gerne abstrakt 
unsere „Netzwerkarbeit“, meinen aber etwas Gemeinsames und 
Verbindendes: Wer jemals als schwer Erkrankter nach Orientie-
rung für sich und sein Leben mit schwerer Krankheit suchte, weiß, 
von welchem Defizit ich hier spreche.

Inzwischen können wir dank der lebzeitigen und testamentari-
schen Zuwendungen und Spenden aus unserer Förderstiftung mit 
großem Erfolg sowohl dieses Netzwerk als auch die spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung für Stadt und Landkreis Augsburg 
leisten. Allerdings profitieren noch nicht alle, die diese Hilfen 
benötigen, von eine ihrem Bedarf und ihren Bedürfnissen entspre-
chenden Hospizarbeit und Palliativversorgung. 

Deswegen gilt weiterhin: je mehr Geld wir langfristig zur Verfü-
gung haben, desto mehr können wir unmittelbar und mittelbar 
helfen. Helfen Sie uns beim Helfen – mit einer Spende und/oder 
einer Zuwendung zum Vermögen oder mit beidem: Ihr Geld ist 
langfristig in guten Händen und wird wirken. 

Dafür stehe ich ein.

Herzlich, 
Ihr

Dr. med. Dr. phil. Eckhard Eichner,  
Vorstandvorsitzender AHPV e.V.

ZUWENDUNGSMÖGLICHKEITEN UND  
STEUERLICHE FÖRDERUNG

Ihre Spende oder Zuwendung ist steuerlich abzugsfähig. Beträge 
bis 300 € können Sie einfach mittels Einzahlungsbeleg oder Kon-
toauszug steuerlich geltend machen. übersteigt Ihre Zuwendung 
den Betrag von 300 €, senden wir Ihnen gerne eine Zuwen-
dungsbestätigung zu. 

SPENDEN: (bitte im Verwendungszweck angeben) sind in jeder 
Höhe möglich und werden unmittelbar für die Zweckverwirkli-
chung der Stiftung verwendet. 

ZUWENDUNG: (bitte im Verwendungszweck angeben) sind 
ab 500 € möglich. Sie erhöhen zu 80% das dauerhaft zu erhal-
tende Vermögen und 20% werden als Spende für die Zwecke der 
Stiftung verwendet.

VERTRAG ZU GUNSTEN DRITTER  
ODER BEZUGSBERECHTIGUNG:  
Wenn Sie die Förderstiftung des AHPV e.V. außerhalb einer 
letztwilligen Verfügung mit einer Zuwendung von Todes wegen 
unterstützen möchten, können Sie dies über einen sog. „Vertrag 
zu Gunsten Dritter“ für ein bestimmtes Depot sowie über das 
Bezugsrecht eines Lebens- oder Rentenversicherungsvertrages 
tun, ohne das Testament oder den Erbvertrag ändern zu müssen. 
Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig von der Erb-
schaftsteuer befreit. Wenden Sie sich hierfür bitte an unsere 
Stiftungsberaterin Frau Susanne Stippler. 

ZUWENDUNG DURCH ERBEN: 
Die Einbringung der Vermögensgegenstände innerhalb von 24 
Monaten nach dem Todesfall kann unter bestimmten Voraus-
setzungen zum rückwirkenden Erlöschen der angefallenen 
Erbschaftsteuer führen.

TESTAMENTARISCHE ZUWENDUNG/NAMENSSTIFTUNG:  
Mit Ihrer testamentarischen Zuwendung oder einer· eigenen 
Namensstiftung können Sie sich dauerhaft engagieren. Die  
Zuwendung ist vollständig von der Erbschaftsteuer befreit.  
Ein juristischer Berater wird empfohlen.

DIE FÖRDERSTIFTUNG DES AUGSBURGER 
HOSPIZ- UND PALLIATIV-VERSORGUNG E.V.  
(AHPV) BESTEHT SEIT 2017 

STIFTUNGSZWECK:  
Wenn sich das Leben zu Ende neigt, entsteht oft ein hoher Unterstüt-
zungsbedarf in den verschiedensten Bereichen.  
Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft wird dieses 
Thema noch viele Generationen beschäftigen und benötigt tatkräftige 
Unterstützung. 

Zweck der Förderstiftung Augsburger Hospiz- und Palliativversor-
gung e.V. ist es, eine langfristige Basis für die Weiterbildung, -ent-
wicklung und -vernetzung in Hospizarbeit und Palliativversorgung 
der Region Augsburg zu schaffen. Nur so können bestehende Lücken 
im Versorgungsangebot geschlossen werden.

Die Förderstiftung des AHPV e.V. handelt politisch und konfessio-
nell ungebunden. 

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die För-
derung der Arbeit und von Projekten des Augsburger Hospiz- und 
Palliativversorgung e.V..


